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Die wichtigsten Post - und Telegraphengebühren
Inland

Bezeichnung n • i,i. Orts¬ Fern¬ Ausland 1)
der Sendungen verkehr verkehr

Pf Pr Pf

Briefe bis 20 g 10 20 bis 20 g 40
Höchst - und Mindestmaße für „ 250 g 20 40

je weitere 20 g = 20 PfBriefsendungen (ausgen . Post¬ „ 500 g 30 60
karten und Drucksachen in 1 kg 40 80 Höchstgewicht 2000 g
Kartenform

a) in rechteckiger Form :
Höchstmaße : Länge , Breite und Höhe zusammen 90 cm , größte Länge jedoch nicht mehr als
60 cm .
Mindestmaße : Länge 10,5 cm , Breite 7,4 cm.

b) in Rollenform :
Höchstmaße : Länge und der zweifache Durchmesser zusammen 110 cm ; Länge jedoch
nicht über 90 cm .
Mindestmaße : Länge 10,5 cm , Durchmesser 2 cm.

Postkarten • • I I 8 10 20

Höchstmaße : (Einheitsgröße ) Länge 14,8 cm , Breite 10,5 cm . ( Größere unterliegen der Brief¬
gebühr .)
Mindestmaße : Länge 10,5 cm , Breite 7,4 cm . (Kleinere nicht zugelassen .)

Blindenschriftsendungen
(Freimachungszwang )

Drucksachen
(Freimachungszwang )

Höchstgewicht 500 g
Massenrirucksachen

1 . bei gleichzeitiger Einliefe¬
rung von mindestens 1000
Stück , von denen minde¬
stens jeweils 10 Stück auf
ein Postleitgebiet entfallen

2 . bei gleichzeitiger Einliefe -
rung v . mindestens 100 St .
für eine Zustell -Postanstalt

Drucksachen zu ermäßigter Gebühr

Höchst - u . Mindestmaße bei
Drucksachen :
a ) in Kartenform : Größe der

Postkarten
b) in rechteckiger Form :

Höchstmaße : Länge , Breite
und Höhe zusammen 90 cm,
größte Länge jedoch nicht
mehr als 60 cm
Mindestmaße : Länge : 10,5,
Breite 7,4 cm

c ) in Rollenform :
Höchstmaße : Länge und der
zweifache Durchmesser zu¬
sammen 110 cm , Länge je¬
doch nicht über 90 cm
Mindestmaße : Länge : 10,5,
Durchmesser 2 cm

Postwurfsendungen
(Freimachungszwang )

Geschäftspapiere . . . .
(Freimachungszwang )

Warenproben
(Freimachungszwang )

IVlischsendungen
(Zusammengepackte Druck¬
sachen , Geschäftspapiere und
Warenproben )
(Freimachungszwang )

Päckchen
(Freimachungszwang )
(Nachnahme , Einschreiben zu¬
lässig ; Wertangabe unzulässig )

bis 7 000 g 4 4

ei Drucksachen

bis 20 g 7 7
„ 50 g 10 10
„ 100 g 15 15
„ 250 g 25 25
„ 500 g 50 50

bis 20 g 6 6
„ 50 g 8 8
„ 100 g 12 12
» 250 g 20 20
„ 500 g 40 40

bis 20 g 5 5
„ 50 g 7 7
„ 100 g 12 12
„ 250 g 20 20
„ 500 g 40 40

bis 50 g 7 7
„ 100 g 10 10
, , 250 g is 15
„ 500 g 25 25
„ 1000 g 50 50

„ 20 g 3 3
„ 50 g 5 5
„ 100 g 8 8

„ 250 g 25 25
„ 500 g 50 50

„ 100 g 15 15
, , 250 g 25 25
» 500 g 50 50

bis 7000 g 4 Pf

bis 50 g = 10 Pf
jede weiteren 50 g = 10 Pf

Höchstgewicht 3 kg
(ungeteilte Druckbände

bis 5 kg zugelassen)

für je 100 g = 10 Pf
Höchstgewicht wie bei

Drucksachen

Den Geschäftspapieren dürfen
Drucksachen und (oder )

Warenproben beigefügt
werden . Porto s. Geschäfts - j
papiere . Den Warenproben j
dürfen Drucksachen beigefügt
werden . Porto s . Waren - |
proben .
bis 2kg 70 ! 70

für je 50 g = 10 Pf
Mindestgebühr = 40 Pf
Höchstgewicht 2000 g

für je 50 g = 10 Pf
Mindestgebühr = 20 Pf
Höchstgewicht 500 g

für je 50 g = lo Pf
Höchstgewicht 2 kg

Mindestgebühr 20 Pf , wenn die
Sendung auch Geschäftspapiere
enthält Mindestgebühr = 40 Pf

Höchstgewicht : 1 kg
für je 50 g = 20 Pf

mindestens 80 Pf
nur nach bestimmten Ländern

Postsparkasse 2)
Ein - und Rückzahlungen bei allen Postämtern und Amtsstellen .
Postanstalten .

Nähere Auskunft bei den

*) Im Verkehr mit der Tschechoslowakei bestehen Beschränkungen .
*) Im Verkehr mit dem Ostsektor von Berlin und der Sowjet . Besatzungszone nicht zugelassen .

Einschreiben
Inland und Ausland = 50 Pf

Rückschein falls bei der Einlieferung verlangt • • = 40 „falls nachträglich verlangt 60 , ,

Pakete (Wertp . zulässig ) ; Inland
Pakete nach Ostsektor von Berlin und sowjetische
Besatzungszone bis 7 kg zulässig .
Für Auslandspakete besondere Gebührentafel .

Inland u . West¬
sektoren von

Berlin .
Die Entfernung
wird nach der
Luftlinie be¬

rechnet

1 .
Zone

bis
75 km

DM

2 .
Zone

über 75
bis

150km
DM

3 .
Zone

über 150
bis

375 km
DM

4 .
Zone

über
375 km

DM

bis 5 kg —.60 — .80 1.10 1.10
üb . 5 bis 6 kg — .70 1.— 1.40 1.50
,, 6 bis 7 kg —.80 1 .25 1.70 2 —
,, 7 bis 8 kg —.90 1.50 2 .20 2 .60
„ 8 bis 9 kg 1 .10 1 .75 2 .70 3 .20
,, 9 bis 10 kg 1.30 2 .— 3 .10 3 .70
„ 10 bis 11 kg 1.50 2 .25 3 .50 4.20
„ 11 bis 12 kg 1.70 2 .50 3 .90 4.70
„ 12 bis 13 kg 1.90 2 .75 4.30 5 .20
„ 13 bis i 4 kg 2 .10 3 .— 4 .70 5 .70
,, 14 bis 15 kg 2 .30 3 .25 5 .10 6 .20
„ 15 bis 16 kg 2 .50 3 .50 5 .50 6 .70
,, 16 bis 17 kg 2 .70 3 .75 5 .90 7.20
„ 17 bis 18 kg 2 .90 4 .— 6 .30 7.70
,, 18 bis 19 kg 3 .10 4.25 6 .70 8 .20
„ 19 bis 20 kg 3 .30 4 .50 7 .10 8 .70

Zustellgebühr für jedes Paket 30 Pf
Sperrgut zugelassen .
Dringende Pakete (Freimachungszwang ) Zuschl . 1.50 DM
Lagergebühr für Pakete 20 Pf , Höchstsatz 400 Pf

Schnellpakete und Postschnellgut
a ) Schnellpakettarif

l . Zone 2 .Zone 3 .Zone 4 . Zone
über über

bis 75 km 150km über
75 km bis bis 375 km
. 150km 375 km
DM DM DM DM

bis 5 kg 1.— 1.30 1.70 1.80
über 5 bis 6 kg 1.10 1.50 2 .— 2 .20

6 bis 7 kg 1.20 1 .75 2 .30 2 .70
7 bis 8 kg 1.30 2 .— 2 .80 3 .30

,, 8 bis 9 kg 1.50 2 .25 3 .30 3 .90
9 bis 10 kg 1.70 2 .50 3 .70 4 .40

, , 10 bis 11 kg 1.90 2 .75 4 .10 4 .90
„ 11 bis 12 kg 2 .10 3 .— 4 .50 5 .40
„ 12 bis 13 kg 2 .30 3 .25 4 .90 5 .90
„ 13 bis 14 kg 2 .50 3 .50 5 .30 6 .40
,, 14 bis 15 kg 2 .70 3 .75 5 .70 6 .90
,, 15 bis 16 kg 2 .90 4 .— 6 .10 7 .40
,, 16 bis 17 kg 3 .10 4 .25 6 .50 7.90
„ 17 bis 18 kg 3 .30 4.50 6.90 8 .40
„ 18 bis 19 kg 3 .50 4 .75 7 .30 8 .90
, , 19 bis 20 kg 3 .70 5 .— 7 .70 9 .40

b) Postschnellguttarif

l . Zone 2 . Zone 3 . Zone 4 . Zone
DM DM DM DM

bis 5 kg —.90 1.20 1.50 1.70
über 5 bis 6 kg 1.— 1.80 1 .60 1.80

,, 6 bis 7 kg 1.10 1.40 1.70 1.90

Postgüter (Höchstgewicht 7 kg )
Nach der sowjetischen Besatzungszone und dem Ostsektor
von Groß-Berlin nicht zugelassen .

Voraussetzung : Gleichzeitige Einlieferung von minde¬
stens 3 Sendungen (Pakete und Postgüter ) desselben Ab¬
senders nach demselben Bestimmungsort . Einzeleinlieferung
im Ortsdienst und nach bestimmten Orten zugelassen .

Auskunft hierüber erteilen die Postämter .

Inland und West¬
sektoren v . Berlin

1. Zone

bis
75 km

DM

2 . Zone
über

75 km
bis

150 km
DM

3 .Zone j 4 . Zone
über |

150 km 1 über
bis 375 km

375 km !
DM DM

bis 5 kg —.50 — .70 —.90 1.—
über 5 bis 6 kg —.60 — .80 1.00 1.10

„ 6 bis 7 kg — .70 —.90 1.10 1.20

Für jedes zugestellte Postgut wird eine Zustellgebühr
von 30 Pfg . erhoben .

Sperrgutzuschlag wie bei Paketen .
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Postanweisungen 1)

gewöhn¬
liche

tele¬
graphische 1)

Pf Pf

bis 10 DM 30

„ 25 „ 40 250
„ 100 „ 50 300
„ 250 „ 70 350
„ 500 „ 90 400
„ 750 „ 110 450
, , 1000 , , 130 500

für je weitere
250 DM oder

einen Teil davon
1 DM mehr .

Zahlkarten 1)
(Inland )

Gebühr für die Einzahlung mit Zahlkarte

von mehr als
bis 10 DM 15Pf

10 „ 25 , , 20 „
25 „ 100 „ 25 „

100 „ 250 „ 30 „
250 „ 500 „ 40 „
500 , , 750 „ 50 „
750 „ 1000 „ 60 „

1000 „ 1250 „ 70 „
1250 „ 1500 „ 80 „
1500 „ 2000 „ 90 „
2000 „ (unbeschr .) 100 „

Telegr . Postanweisungen u . Zahl karten zugelassen 1)

Wertbriefe und Wertpakete
a ) gewöhnliche Brief - oder Paketgebühr
b ) Wertangabegebühr für

je 500 DM der Wertangabe . . = 20 Pf

; c) Behandlungsgebühr für Wertbriefe
. . . = 50 Pf

d ) Behandlungsgebühr für versiegelte Wert¬
pakete oder Wertpostgüter . . . = 60 Pf

Für Westsektoren von Berlin bis 10000 DM und für Ostsektor von Berlin und sowjetische
Besatzungszone nur 500 DM Wertangabe zulässig .
Über Wertsendungen nach dem Ausland Auskunft bei den Postämtern .

Luftpostsendungen
Höchstgewicht :
Inland : Postkarten , Briefe bis 1000 g , Drucksachen , Geschäftspapiere , Warenproben bis 500 g
Päckchen bis 2 kg .
Pakete nach den Westsektoren bis 20 kg , nach dem Ostsektor von Berlin bis 7 kg (Frei¬
machungszwang ) .
Ausland : Postkarten und Briefe bis 2 kg , Warenproben bis 500 g .

Inland 1. Luftpostbriefsendungen
Luftpostzuschlag für je 20 g 5 Pf

2 . Luftpostpakete
Luftpostzuschlag bis 1 kg 100 Pf
jedes weitere 1/ i kg mehr 50 Pf

Ausland 1. nach europäischen Ländern
Luftpostzuschlag für je 20 g oder Teile davon 15 Pf

2 . nach außereuropäischen Ländern Auskunft üb . d . Gebühren am Postschalter
3 . Luftpostleichtbriefe 60 Pf

x) Im Verkehr mit dem Ostsektor von Berlin und der Sowjet . Besatzungszone nicht zugelassen .
a) Nur nach bestimmten Ländern zugelassen .

Eilzustellung bei Vorauszahlung der Gebühr durch den
Absender

nach dem Orts - Land - nach dem
zustellbereich Zustellbereich Ausland

Briefsendungen 60 Pf 120 Pf 60 Pf
Pakete . . . 90 „ 180 „ 110 „

Einlieferung nach Schalterschluß 40 Pf

Behandlung der Sendungen mit dem Vermerk
„ Eigenhändig " 20 Pf

Nachnahmen 1) (Freimachungszwang )
Inland einschl . Westsektoren von Berlin

Höchstbetrag 1000 DM
1. Beförderungsgebühr wie für eine gleichartige Brief¬

sendung ohne Nachnahme
2 . Vorzeigegebühr 40 Pf

Ausland 2)

Postaufträge 1) (Freimachungszwang )
1. Beförderungsgebühr wie für einen gleichartigen

Einschreibbrief
2 . Vorzeigegebühr

Protestgebühr bei Postaufträgen bis 50 DM
„ 100 „
„ 200 „
„ 300 „
„ 500 „
, , 1000 „

Zeugnis für die Protesterhebung

40 Pf
100 „
150 „
200 „
250 „
300 „
400 „
200 „

Postreisescheckhefte
(werden z . Z . nicht verabfolgt )

Telegramme
a ) Inland :

gewöhnl . Telegramme : Ortstelegramm je Wort 10 Pf
Ferntelegramm je Wort 15 „

dringende Telegramme : Ortstelegramm je Wort 20 „
Ferntelegramm je Wort 30 ,,

Blitztelegramme : je Wort 1.50 DM
Brieftelegramme : je Wort 5 Pf
Mindestgebühr = lOfache Wortgebühr ;

für Brieftelegramme mind . 1 .— DM
b ) Ausland

Gebühren am Schalter erfragen .

Gebühren f. Gespräche :
Ortsgespräche von Teilnehmer zu Teilnehmer
Ortsgespräche von öffentlichen Sprechstellen

Ferngespräche bei der Auskunft erfragen .
Dringende Ferngespräche die doppelten Gebühren .

16 Pf
20 „

Post - und Fernmeldediensft
Posleinrichtungen in Karlsruhe

Postamt 1 (Hauptpost ) , Kaiserst . 217
* 24921

werktags geöffnet : 7.30—19 Uhr
Postsparkassendienst : Ausstellen der Post¬

sparbücher , Ein - und Rückzahlungen
7.30—19 Uhr , Schalter 16 u . 17

sonn - u . feiertag .s geöffnet :
10—12 Uhr

Postsparkassendienst : 10—12 Uhr
Schließfächer : sonn - u . werktags durchs

gehend geöffnet
Nachtschalter : Nach Schalterschluß von

19—7.30 Uhr und sonntags ab 12 Uhr
Annahme von E-Sendungen , dringenden
u . Schnell -Paketen , Wertzeichenverkauf
in kleinen Mengen und Ausgabe von
postlagernden Sendungen .
Ab 23 Uhr Annahme von Telegrammen
und Ferngesprädien (vorher siehe Fern¬
meldeamt . )

Das Postamt 1 ist Briefzustellamt außer
für den Bereich des Zweigpostamts
K ' he -West .

Kraftpoststelle des Postamts 1,
RüppurrerStr . 1 <* ►* 24921

Postamt 2 (Hauptbahnhof ) , Poststr . 1
<*►* 30304
Tag und Nacht durchgehend geöffnet .
Dienstanschlüsse während der Nacht u .
an Sonn - und Feiertagen .

Briefein - u . -abgangssteile 30304
Durchgangspackkammer 30308

Landpoststelle 30305
Nachtschalter 30401
Ortspackkammer 30307
Pförtner 30306

Von 22—7 Uhr : am Nachtschalter (Bahn¬
hofsplatz ) Postwertzeichenverkauf , An¬
nahme von Ebf , Pkt , Telegrammen und
Vermittlung von Gesprächen . Postspar¬
kassendienst und Ausgabe bahnpostla -
gernder Sendungen .
Das Postamt besorgt den Versand aller
abgehenden Brief - und Paketsendungen
und die Zustellung u . Ausgabe der einge¬
henden Pakete u . Schnell - u . Eilpakete für
den Stadtbezirk einschl . Beiertheim , Bu¬
lach , Daxlanden , Grünwinkel , Mühlburg ,
Knielingen u . Rüppurr .
Beim Postamt befindet sich die Postzoll¬
stelle für den Zollbezirk Karlsruhe .

Zweigpostamt 3 r Kaiserstr . 14
(Postamt 1 ) * 24921
Geöffnet werktags von 8-18 Uhr
Sonntags geschlossen .
Oeffentliche Sprech stelle

Zweigpostamt 4 , Ettlinger - Tor - Platz
(Postamt 1) <*►* 24921
Geöffnet werktags von 8—12 u . 14—18 Uhr
Sonntags geschlossen
Oeffentliche Sprechstelle

Zweigpostamt 5 , Körnerstr . 42
(Postamt 1 ) * 24921
Geöffnet werktags von 8-12 u . 14-18 Uhr
Sonntags geschlossen ,
öffentliche Sprechstelle

Zweigpostamt 6 , Gerwigstr . la
(Postamt 1) * 24921
Geöffnet werktags von 8-12 u . 14-18 Uhr
Sonntags geschlossen .
Oeffentliche Sprechstelle

Zweigpostamt 7 , Belchenstr . 14
(Weiherfeld ) (Postamt 1 ) 31485
Geöffnet werktags 8—12 u . 14—18 Uhr .
Sonntags geschlossen .
Oeffentliche Sprechstelle

Zweigpostamt 8 , Hirschstr . 87
(Postamt 1) * 24921
Geöffnet werktags von 8-12 u . 14-18 Uhr
Sonntags geschlossen .
Oeffentliche Sprechstelle

Zweigpostamt 9 , Breite Str . 88
(Beiertheim ) (Postamt 1) 30409
G e öffnet werktags von 8—12 u . 14—18 Uhr
Sonntags geschlossen .
Oeffentliche Sprech stelle
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